
524 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (131 der Bej
lagen): Protokoll zur Abänderung des am 
14. Juli 1961 in Wien unterzeichneten Ver
trages zwisclten der Republikösterreiclt und 
dem Vereinigten Königreiclt von Großbritan
nien und Nordirland über die gegenseitige 
Anerkennung und Vollstreckung geriChtlicher 
Entscheidungen in Zivil;.. und Handelssachen 

Das vorliegende ProtOkoll wurue am 6. März 
1970 in Lond'on unterzeichnet. Es schränkt den 
Anwendungslbereich des Vollstreckungsvertrages 
insoweit ein, als seine Bestimmungen bis zum 
Inkrafttreten des Pariser übereinkommens zwi
schen den heiden Vertragsstaaten auif gerichtliche 
Entschei.dungen über Haftpflichtansprüche aus 
Atomschäden keine Anwendung finden, hat aber 
nur für die übergangszeit bis zum Inkrafttreten 
dies genannten Ülbereinkommens zwischen den 
beiden Vertragsstaaten Bedeutung. 

Das vorliegende Protokoll ist gesetzändernd 
und darfdaiher nur mit Genehmigung des Natio
nalrates gemäß Art. 50 B-VG abgeschlossen wer
den. 

Der Justizausschuß hat <1ie gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 28. Juni 
1971 in Verhand1ung gezogen. Hie!bei hat der 
Ausschuß im Text der Regierungsvorlage fol
gende DrucMehlel1berichtigung vorgenommen: 

Horejs 
Berichterstatter 

Im Artikel 1 Absatz 3 tritt an Stelle des Wortes 
"Urspruch" das Wort "Ursprung". In der Debatte 
ergriffen außer dem Berichterstatter die Abge
ordneten Dr. Hau s e r, Dr. K r a n zirn a y r 
und DDr. K ö n i g sowie der Bundesminister für 
Justiz Dr. B rod a und der Ausschußobmann 
Abgeordneter Z e i II i n ger das Wort. 

Der Ausschuß hat einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Genehmigung des Protokolls 
zu empfehlen. 

Der Justizausschiuß ist der Meinung, daß in 
diesem Falle die Erlassung eines Bundesgesetzes 
- im Sinne des Art. 50 Albs. 2 B-ViG in der 
geltenden Fassung - zur übemührung dieses 
Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechts
ordnung nicht notwendig ist. 

Der Justizausschuß stellt somit den A n t rag, 
der Nationalrat wolle d:em Protokoll zur Ab
änderung des am 14. Juli 1'961 in Wien U!lter-· 
zeichneten Vertrages 'zwischen der Republik 
österreich und dem Vereinigten Königreich von 
Großlbritannien und Nordirland über die gegen
seitige Anerlkennung und Vollstreckung gericht
licher Entscheidungen in Zivil- und Handels
sachen (131 der Beilagen) unter Berücksichtigung 
der oben angeführten Druckfehlerberichtigung 
die verfaSSUngsmäßige Genehmigung erteilen. 

Wien, am 28. Juni 1971 

Zeillinger 
Obmann 
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